
Hinweise für die Abfassung von Beiträgen
Stand: Januar 2020

 Beiträge/Zielgruppe

Die Zeitschrift „Immissionsschutz“ ist das Fachmedium für alle, 
die sich mit der Entstehung von schädlichen Umwelteinwirkungen 
für Mensch und Natur sowie ihrer Prävention beschäftigen. Vier-
mal jährlich überzeugt die Zeitschrift mit aktuellen Impulsen für 
Industrie und Gewerbe, Behörden und Landesämter, Ingenieur- 
und Sachverständigenbüros, Rechtsanwendung und Forschung. 
Was die Branche umtreibt und wie Sie fachlich, technisch und 
auch rechtlich einwandfreien Immissionsschutz in der Praxis ge-
stalten, erfahren Sie einmal im Quartal von versierten Spezialis-
ten. Lesen Sie qualitätsgeprüfte Beiträge über

➤ technisch/naturwissenschaftliche Forschung und Entwick-
lung in den Bereichen Luftreinhaltung, Lärmschutz, Anlagen-
sicherheit, Abfallverwertung, Energie- und Wärmenutzung, 
aktuelle Rechtsanwendung, geltende Umweltvorschriften, 
gesetzgeberische Initiativen und neueste Rechtsprechung,

➤ relevante Informationen und Empfehlungen aus der Bund/
Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI), der Um- 
weltministerkonferenz (UMK) und europäischen Institutionen.

 Information der Redaktion

Informieren Sie bitte die Redaktion vorab kurz über Ihre geplante 
Veröffentlichung und über den Zeitpunkt der Fertigstellung des 
Manuskriptes, damit Ihr Beitrag rechtzeitig in den Redaktionsplan 
aufgenommen werden kann.   
(Anschrift der Redaktion siehe rechts)

 Redaktionelle Hinweise

1. An erster Stelle sollte die Lesbarkeit des Beitrages be ach tet 
werden. Die Texte sollten da her angesichts der heutigen Lese-
gewohnheiten möglichst kurz ge fasst sein. Die Länge der Bei-
träge soll sieben Druck seiten nicht überschreiten!

2. Über den Beitrag stellen Sie bitte den Namen aller Autoren mit 
ausgeschriebenen Vornamen ohne akademischen Titel. Da-
nach folgen die Überschrift und ein kurzer Vorspann, der als 
„Abstract“ einen Überblick über den Beitrag gibt bzw. eine 
Einleitung. Dieser Vorspann sollte max. 500 Zeichen (incl. 
Leerzeichen) umfassen.

3. Eine Gliederung des Beitrags mit Zwischenüberschriften er-
leichtert die Lesbarkeit. Sperrungen und Unterstreichungen 
sollten vermieden werden – sie finden als Auszeichnungsme-
thode im endgültigen Layout keine Verwendung. Fügen Sie 
bei der Zusendung bitte immer zusätzlich auch einen Ausdruck 
des Manuskriptes oder ein PDF bei.

4. Zur Veranschaulichung sind (farbige) Abbildungen, Grafiken 
und Tabellen ausdrücklich erwünscht und mit einem Hinweis 

an der entsprechenden Textstelle zu kennzeichnen. Bei Abbil-
dungen und Tabellen aus anderen Publikationen sind stets ei-
ne Bildunterschrift sowie die Quelle anzugeben. 

5. Die Redaktion wird nach Bedarf Kernaussagen in Form von 
Marginalien hinzufügen. Eine Zusammenfassung der Ergeb-
nisse am Ende des Beitrages ist er wünscht. Eine Literatur-
übersicht am Ende des Beitrages ist ebenfalls erwünscht. Bit-
te nummerieren Sie die Beiträge [#]. Diese Nummerierung 
wiederholen Sie dann im laufenden Text in [#] an der entspre-
chenden Stelle. 

6. Wir benötigen bitte am Ende des Manuskripts folgende Auto-
reninformationen: Eine Kurzvita, in der Sie in zwei bis drei 
kurzen Sätzen Ihre/n Werdegang/Position beschreiben sowie 
Ihre Kontaktdaten, ggf. Name und Anschrift des Arbeitgebers 
und Bezeichnung Ihrer Fachabteilung. Bitte schicken Sie uns 
zudem ein Foto jedes Autors in digitaler Form mit einer Auflö-
sung von 300 ppi.

7. Bei der Verwendung von Fußnoten in Fachbeiträgen folgen 
Sie bitte der üblichen Zitierweise. Die Fußnoten dienen nur 
zur Quellenangabe und sollten auf das Notwendige begrenzt 
werden. Bitte geben Sie zu Gerichtsurteilen immer Datum, Ak-
tenzeichen und Fundstelle an.

 Beispiel:  BAG v. 30. 10. 2003 –  8 AZR 548/02, sis 10/2004,  
S. 482

 Werden mehrere Entscheidungen desselben Gerichts zitiert, 
werden diese durch ein Semikolon getrennt. Das Gericht ist 
bei jeder Entscheidung zu nennen. Wenn Sie aus einer Quelle 
mehrfach zitieren, so führen Sie bitte bei jeder Zitierung im-
mer den voll ständigen Quellennachweis an. 

8. Die Redaktion behält sich sowohl bei aufgeforderten als auch 
bei unaufgefordert eingereichten Manuskripten das Recht der 
Kürzung und Modifikation ohne Rücksprache vor.
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 Korrekturen, Honorar, Sonderdrucke

Vom Verlag erhalten Sie auf dem elektronischen Weg einen Korrek-
turabzug im PDF-Format. Bitte lesen Sie den Ausdruck sorgfältig 
und verwenden Sie bei Verbesserungen möglichst die gängigen 
Korrekturzeichen. Vermeiden Sie möglichst Korrekturen, die über 
die Beseitigung von Satzfehlern hinausgehen.
Leiten Sie die korrigierte Fassung zusammen mit dem ausgefüll-
ten Honorarformular binnen zwei Werktagen an den Verlag weiter 
(möglichst per E-Mail). Beiträge werden vom Verlag honoriert; 
bitte geben Sie deshalb auf dem Formular auch Ihre Anschrift und 
Bankverbindung an. Bitte informieren Sie uns, wenn Sie einen 
kostenpflichtigen Sonderdruck Ihres Beitrags wünschen.

 Technische Hinweise / Äußere Form des Manuskripts

1. Das Manuskript schicken Sie bitte als Word-Dokument oder 
RTF. Binden Sie die Grafiken und Abbildungen nicht in das 
Word-Dokument ein, sondern schicken Sie sie als gesonderte 
Datei/en. Der Text sollte im Fließtext mit Absatzmarken ge-
schrieben werden. Die Zwischenüberschriften sollten als sol-
che bereits kenntlich gemacht werden, ebenso wie die Positi-
onierung etwaiger Abbildungen und Grafiken. Falls Sie mit an-
deren Textverarbeitungsprogrammen arbeiten, versichern Sie 
sich bitte bei der Schriftleitung über die Verwendbarkeit der 
Daten. Die Daten senden Sie bitte per E-Mail an die Redaktion: 
Immissionsschutz@ESVmedien.de

2. Bilder sollten möglichst als Datei eingereicht werden. Bitte 
beachten Sie, dass die übliche Auflösung für die Darstellung 
im Internet oder am Monitor von 72 ppi für den Druck nicht 
ausreicht. Für den Druck werden als Auflösung 300 ppi in der 
verwendeten Endgröße benötigt. Als Bildbreiten stehen 78 mm,  
105,5 mm, 160,5 mm und 188 mm zur Verfügung. Daher sollte 
beim Fotografieren mit der Digitalkamera am besten immer 
„höchste Bildqualität“ und beim Einscannen eine Auflösung 
von 300 dpi eingestellt werden. Die Bilder sollten entweder 
als Photoshop-Dateien, als JPEG oder als TIFF-Dateien abge-
speichert werden.

3. Grafiken können Diagramme, Schaubilder o. Ä. sein. Bitte 
speichern Sie Grafiken, die nicht in Word erstellt worden sind, 
möglichst separat als editierbare Datei. Verwendbar sind Da-
teien aus Programmen der Office-Familie wie PowerPoint oder 
Excel, aber auch professionellen Grafik-Programmen wie Ado-
be Illustrator oder Corel Draw. Bei technischen Fragen können 
Sie sich gerne an unsere Herstellungsabteilung wenden.

3. Sehr großen Datenmengen (z. B. Bilder mit mehr als 15 MB 
Größe) versenden Sie bitte auf CD-ROM oder per Datenupload. 
Falls eine Rücksendung von Unterlagen gewünscht wird, soll-
te dies schon bei der Übergabe des Manuskripts vermerkt wer-
den. Eine Garantie kann der Verlag hierfür nicht übernehmen.  

 Rechtliche Hinweise

Veröffentlicht werden nur Originalbeiträge. Ihr Beitrag (ebenso 
wie verwendete Bilder und Grafiken) muss daher frei von Rechten 
Dritter sein. Sollten Sie ihn auch an anderer Stelle zur Veröffentli-
chung oder gewerblicher Nutzung angeboten haben, müssen Sie 
dies zuvor mitteilen. Mit der Annahme zur Veröffentlichung über-
trägt die Autorin/der Autor dem Verlag das ausschließliche Ver-
lagsrecht und das Recht zur Herstellung von Sonderdrucken für 
die Zeit bis zum Ablauf des Urheberrechts.
Das Verlagsrecht umfasst auch die Rechte, den Beitrag in fremde 
Sprachen zu übersetzen, Übersetzungen zu vervielfältigen und zu 
verbreiten sowie die Befugnis, den Beitrag bzw. Übersetzungen 
davon in Datenbanken einzuspeichern und auf elektronischem 
Wege zu verbreiten (online und/oder offline), das Recht zur wei-
teren Vervielfältigung und Verbreitung zu gewerblichen Zwecken 
im Wege eines fotomechanischen oder eines anderen Verfahrens 
sowie das Recht zur Lizenzvergabe.
Nach Erscheinen Ihres Beitrags geht Ihnen durch den Verlag ein 
Belegexemplar zu sowie die Überweisung Ihres Honorars, sofern 
nichts anderes vereinbart wurde.
Wir bedanken uns für das Einreichen Ihres Fachbeitrags!  
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In der europäischen Norm DIN EN 16841-2 „Bestimmung 
von Geruchsstoffimmissionen durch Begehungen, Teil 2: 
Fahnenmessung“ werden mit der statischen Fahnenmes-
sung und der dynamischen Fahnenmessung zwei unter-
schiedliche Methoden aufgeführt. In Bezug auf die Fah-
nenausdehnung werden für die dynamische und statische 
Fahnenmessung der Anwendungsbereich und die Ergeb-
nisse als gleichwertig angesehen. Bei beiden Varianten 
besteht eine Einzelmessung in der Bestimmung des Vor-
handenseins oder Nichtvorhandenseins von erkennba-
rem Geruch zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem 
bestimmten Messpunkt. Werden beide Methoden norm-
konform durchgeführt, sollten sie zu vergleichbaren Er-
gebnissen führen, nämlich zur Abschätzung der Ausdeh-
nung einer Geruchsfahne unter definierten meteorologi-
schen Randbedingungen. Somit sind die meteorologi-
schen Bedingungen während der Begehungen zu erfassen 
und zu dokumentieren. Im nachfolgenden Beitrag werden 
die Ergebnisse einer Untersuchung zur Vergleichbarkeit 
der statischen und dynamischen Methode bei der Bestim-
mung der Fahnenreichweite vorgestellt.

1 Einleitung
Im März 2017 ist die europäische Norm DIN EN 16841-2  
„Bestimmung von Geruchsstoffimmissionen durch Bege-
hungen, Teil 2: Fahnenmessung“ erschienen [1]. Mit Er-
scheinen dieser Norm hat die VDI-Richtlinie zur Bestimmung 
der Immissionshäufigkeit von erkennbaren Gerüchen mit-
tels Fahnenmessung, VDI 3940 Blatt 2 [2], ihre Gültigkeit 
verloren. Wesentlicher Unterschied der europäischen Norm 
zur VDI-Richtlinie ist die Aufnahme einer zweiten Verfah-
rensvariante, die sogenannte dynamische Fahnenmessung. 
Gemäß DIN EN 16841-2 werden der Anwendungsbereich und 
die Ergebnisse, in Bezug auf die Fahnenausdehnung, für die 
dynamische und statische Fahnenmessung als gleichwertig 
angesehen. Bei beiden Varianten besteht eine Einzelmes-
sung in der Bestimmung des Vorhandenseins oder Nichtvor-
handenseins von erkennbarem Geruch zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt an einem bestimmten Messpunkt. Die zwei 
Verfahrensvarianten unterscheiden sich vor allem hinsicht-
lich des Personals und Zeitaufwandes. Während bei der sta-
tischen Fahnenmessung fünf Prüfer und ein Versuchsleiter 
erforderlich sind, werden für die dynamische Fahnenmes-
sung lediglich zwei Prüfer benötigt.

Zudem können mit der statischen Fahnenmessung neben 
der Reichweite und der Ausdehnung der Geruchsfahne die 
Geruchszeitanteile und Geruchsintensitäten mit erfasst 

werden. Die für die Beschreibung der Fahnenausdehnung 
mindestens erforderlichen Daten sind der Schätzwert der 
maximalen Reichweite der Geruchsfahne und die maximale 
Fahnenbreite.

2 Messprinzip
Die Fahnenmessung beschreibt neben der Rastermessung 
einen zweiten Weg Gerüche im Feld zu messen. Das Haupt-
ziel der Fahnenmessungen ist die Abschätzung der Ausdeh-
nung einer Geruchsfahne unter definierten meteorologi-
schen Randbedingungen. Somit sind die meteorologischen 
Bedingungen während der Begehungen zu erfassen und zu 
dokumentieren.

In der Norm werden für die Fahnenmessung zwei unter-
schiedliche Methoden aufgeführt:

 ➤ Statische Fahnenmessung und die
 ➤ Dynamische Fahnenmessung.

Die statische Fahnenmessung ist die in der Vergangenheit  
in Deutschland üblicherweise angewandte Methode. Sie  
beruht prinzipiell auf der Richtlinie VDI 3940 Blatt 2. Die 
Methode der dynamischen Fahnenmessung geht auf ein Ver-
fahren zurück, das in Belgien vor mehr als 20 Jahren einge-
führt worden ist.

Gemäß DIN EN 16841-2 kann eine Fahnenmessung ent-
weder nach der Methode der statischen oder dynamischen 
Fahnenmessung erfolgen, wobei in beiden Fällen nur nach 
DIN EN 13725 [3] freigegebene Prüfer eingesetzt werden 
dürfen. Werden beide Methoden normkonform durchge-
führt, sollten sie zu vergleichbaren Ergebnissen führen, 
nämlich zur Abschätzung der Ausdehnung einer Geruchs-
fahne.

2.1 Statische Fahnenmessung
Bei der statischen Fahnenmessung befinden sich die Prüfer 
an mindestens 5 definierten Messpunkten auf einer Schnitt-
linie senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Geruchsfahne, 
wobei die Abstände der Prüfer so gewählt werden, dass mög-
lichst die geschätzte Breite der Geruchsfahne erfasst wird.

Eine statische Fahnenmessung besteht aus mehreren 
Einzelmessungen auf mehreren Schnittlinien senkrecht zur 
aktuell vorherrschenden Windrichtung in unterschiedlichen 
Entfernungen zur Quelle. Um zu gewährleiten, dass die Ge-
ruchsfahne vollständig erfasst wird, sollte eine Schnittlinie 
in einer ausreichend großen – ohne Geruch – Entfernung zur 
Quelle liegen. Bild 1 zeigt eine schematische Darstellung  
der statischen Fahnenmessung.
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Alle Einzelmessungen auf einer Schnittlinie werden zeit-
gleich durchgeführt. Die Dauer einer Einzelmessung beträgt 
in der Regel 10 Minuten. Während des 10-minütigen Mess-
zeitintervalls werden die Gerüche mit Hilfe der Taktmethode 
(Abfrage alle 10 Sekunden) erfasst, sodass sich 60 Takte  
je Messzeitintervall ergeben. Das Messergebnis ist als Ge-
ruchsstunde zu werten, wenn mindestens 10 % der Takte im 
Messzeitintervall der zu untersuchenden Geruchsqualität 
zugeordnet werden können. Bei weniger als 6 Takten mit  
Geruch (10 %) gilt der Geruch als nicht vorhanden.

Die Ausdehnung der Geruchsfahne wird unter Berück-
sichtigung der ermittelten Übergangspunkte durch einen 
geglätteten, interpolierten Linienzug dargestellt. Dabei ist 
ein Übergangspunkt der Punkt in der Mitte zwischen zwei 
benachbarten Punkten mit und ohne Geruch (siehe Bild 1).

2.2 Dynamische Fahnenmessung
Bei der dynamischen Fahnenmessung durchlaufen die Prü-
fer die Geruchsfahne im Lee der Anlage und beurteilen in 
regelmäßigen kurzen Intervallen ihren Geruchseindruck. 
Durch abwechselndes Betreten und Verlassen der Geruchs-
fahne kann jeweils der Übergang zwischen dem Nichtvor-
handensein und dem Vorhandensein vom zu untersuchen-
den Geruch bestimmt werden. Dabei ist es möglich die Mes-
sungen von der Quelle weg oder zur Quelle hin durchzufüh-
ren. Für die dynamische Fahnenmessung sind mindestens 
zwei Prüfer erforderlich, um die Messungen zeitgleich und 
räumlich unabhängig voneinander durchzuführen.

Bild 2 zeigt eine schematische Darstellung der dynami-
schen Fahnenmessung.

Die Ausdehnung der Geruchsfahne wird wie bei der stati-
schen Methode unter Berücksichtigung der ermittelten 
Übergangspunkte durch einen geglätteten, interpolierten 
Linienzug dargestellt.

2.3 Begleitende meteorologische Messungen
Die Ausdehnung einer Geruchsfahne wird direkt von der 
Windrichtung, der Windgeschwindigkeit und der Stabilität 
der Atmosphäre beeinflusst. Deshalb müssen während der 
Fahnenmessungen repräsentative meteorologische Mes-
sungen folgender Parameter erfolgen:

 ➤ Windrichtung,
 ➤ Windgeschwindigkeit,
 ➤ Turbulenz und Temperatur.

Gemäß DIN EN 16841-2 werden folgende meteorologische 
Bedingungen für die Durchführung von Fahnenmessungen 
als geeignet angesehen:

 ➤ kein signifikanter Niederschlag;
 ➤ Umgebungstemperaturen über 0 °C;
 ➤ Schwankungsbreite der Windrichtung weniger als ±25°;
 ➤ mittlere Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe zwischen 2 

und 8 m/s;
 ➤ Turbulenzklassen leicht stabil, neutral oder leicht labil.

3 Durchführung der Fahnenmessungen
Im Rahmen einer Bachelorarbeit wurden an einem Auf-
zuchtbetrieb für Sauen an fünf Messtagen statische und dy-
namische Fahnenmessungen in Anlehnung an die Europäi-

sche Norm DIN EN 16841-2 durchgeführt. Der Betrieb wurde 
für die Untersuchung ausgewählt, da das Umfeld gut begeh-
bar ist und keine weiteren geruchsemittierenden Betriebe 
vorhanden sind. Die Lage des Aufzuchtbetriebes ist Bild 3  
zu entnehmen.

Vor jedem Messtag wurden die zu erwartenden meteorologi-
schen Bedingungen anhand der Online-Portale www.wind 
finder.de und www.windy.de überprüft und die Tierplatz-
zahlen abgefragt. Diese Vorgehensweise wurde gewählt,  
um sicherzustellen, dass am Messtag hinsichtlich Windrich-
tung und -geschwindigkeit sowie Stallemissionen geeig-
nete Bedingungen zu erwarten sind. 

Bild 1: Schema-
tische Darstellung 
der Methode der 
statischen Fahnen-
messung (aus DIN 
EN 16841-2:2016)

Bild 2: Schema-
tische Darstellung 
der Methode der 
statischen Fahnen-
messung (aus DIN 
EN 16841-2:2016)
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